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1. ELENA
1.1 Was ist ELENA?

Der Elektronische EntgeltNachweis (ELENA) bildet künftig die
Grundlage für die Leistungsberechnungen der Bundesagentur für Arbeit
und der Behörde für Wohn- und Elterngeld.

Im ersten Schritt sollen die Bundesagentur für Arbeit und die
leistungsbewilligenden Behörden für Wohn- und Elterngeld mit dem
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leistungsbewilligenden Behörden für Wohn- und Elterngeld mit dem
Abruf der Bescheinigungsdaten beginnen. Auf der Grundlage der
gewonnenen Erfahrung soll dann das Verfahren auf weitere
Sozialleistungen ausgedehnt werden.

Für die Zukunft besteht sogar die Möglichkeit, die Abwicklung von
Lohnersatzleistungen in das ELENA-Verfahren aufzunehmen.



Ziel ist, durch eine zentrale Datenbank zur Speicherung von
Arbeitnehmer-Daten die Arbeit in deutschen Behörden und
Arbeitsagenturen zu erleichtern. Bescheinigungen in Papierform sollen
später entfallen.

Die Vorteile, die durch den Abbau bürokratischer Hürden entstehen,
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Die Vorteile, die durch den Abbau bürokratischer Hürden entstehen,
sollen den Leistungsberechtigten zugute kommen.

Voraussetzung für den Erhalt einer entsprechenden Leistung ist, dass
sich der Beschäftigte mit einer qualifizierten elektronischen Signatur als
Teilnehmer zum ELENA-Verfahren anmeldet. Die Daten können nur
nach Anmeldung und mit seiner Mitwirkung, unter Einsatz der
qualifizierten Signatur von der Leistungsbehörde abgerufen werden.



1.2 Welche Bescheinigungen sind – vorerst – betroffen ?

Gemäß § 95 SGB IV wird das ELENA-Verfahrensgesetz für folgende 
Auskünfte, Bescheinigungen und Nachweise angewandt:

�  Arbeitsbescheinigung nach § 312 des Dritten Buches

�  Nebeneinkommensbescheinigung nach § 313 des Dritten Buches
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�  Nebeneinkommensbescheinigung nach § 313 des Dritten Buches

�  Auskunft über die Beschäftigung nach § 315 (3) des Dritten Buches

�  Auskünfte über den Arbeitsverdienst zum Wohngeldantrag nach              
§ 23 (2) des Wohngeldgesetzes

�  Einkommensnachweise nach § 2 (7) Satz 4 und § 9 des       
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes.



Monatliche 
elektronische Meldung Protokollierung

Pflichten der 
Arbeitgeber

1.3
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Korrektur / 
Stornierung von 

Meldungen

Information für den 
Arbeitnehmer

Pflichten der 
Arbeitgeber



Der Arbeitgeber hat gem. § 97 (1) SGB IV für jeden Beschäftigten (auch
Beamte, Richter, Soldaten) monatlich zusammen mit der
Entgeltabrechnung eine elektronische Meldung an die Zentrale
Speicherstelle zu erstatten.

Ausnahme: Geringfügig Beschäftigte in einem Privathaushalt (§ 8a SGB)
und für Versorgungsbezugsempfänger
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Die Meldung beinhaltet insbesondere folgende Daten: 

- Versicherungs- oder Verfahrensnummer,
- Vor- und Familienname des Beschäftigten,
- Geburtsdatum des Beschäftigten,
- Anschrift des Beschäftigten,
- erfasstes Einkommen des Beschäftigten (€),
- Beginn und Ende des Zeitraums, für den das erfasste Einkommen erzielt 

wurde,



- Art des Einkommens,
- Beitragsgruppen,
- laufende Nummer der Meldung,
- Name des Arbeitgebers,
- Anschrift des Arbeitgebers,
- Betriebsnummer des Beschäftigungsbetriebs.
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Alle weiteren Inhalte des „Multifunktionalen Verdienstdatensatzes“
(MVDS) ergeben sich aus den einzelnen Bescheinigungen. Zumindest
betroffen sind folgende Informationen:

- bei Teilzeitbeschäftigten die durchschnittlich vereinbarte
Wochenstundenzahl 

- das vereinbarte Entgelt und gesondert vereinbarte Zulagen



- laufende Zahlungen unterschieden nach Mehrarbeitsvergütung,
Zulagen oder Zuschlägen, leistungsunabhängige variable Entgelte,
vermögenswirksame Leistungen und Fahrgelderstattungen,

- Einmalzahlungen unterschieden nach Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld,
Urlaubsabgeltungen, Jubiläumsgeld, Abfindungen und sonstige
Sonderzahlungen,

- Sachbezüge,
- Entgeltumwandlungen,
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- Entgeltumwandlungen,
- Zuschüsse des Arbeitgebers zu Sozialversicherungsbeiträgen,
- Aufstockungsbeiträge nach dem Altersteilzeitgesetz,
- Kurzarbeitergeld,
- abgeführte Beiträge an die einzelnen Zweige der Sozialversicherung
oder Versorgungswerke,

- Lohnsteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag,
- einbehaltene Pfändungsbeiträge.



In der Regel sind folgende Summierungen einzeln auszuweisen. Dabei
liegt derzeit noch das Problem in der Definition bestimmter Werte, die –
je nach Leistungsträger – unterschiedlich definiert werden:

- laufende Zahlungen,
- Einmalzahlungen,
- Gesamt-Brutto,
- das gesetzliche Netto,
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- das gesetzliche Netto,
- Nettozulagen,
- das ausgezahlte Entgelt,
- das Steuer-Brutto, jeweils gesondert für laufende Zahlungen und
Einmalzahlungen,

- das Sozialversicherungs-Brutto, jeweils gesondert für laufende
Zahlungen und für Einmalzahlungen und begrenzt auf die
Beitragsbemessungsgrenze für die Kranken- und Pflegeversicherung
sowie die Renten- und Arbeitslosenversicherung.



Die Datenübermittlung muss mit folgendem Inhalt protokolliert werden:

- Absendezeitpunkt der Übermittlung,
- die Versicherungs- oder Verfahrensnummer des Teilnehmers und
- die Betriebsnummer des Beschäftigungsbetriebes.

Nach Ablauf von zwei Jahren muss die Protokollierung gelöscht werden,
sofern sie nicht darüber hinaus zu Beweiszwecken in einem bereits
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sofern sie nicht darüber hinaus zu Beweiszwecken in einem bereits
eingeleiteten Verwaltungsverfahren benötigt wird. In diesem Fall ist die
Protokollierung unverzüglich nach Mitteilung der abrufenden Behörde, die
das Verfahren abgeschlossen hat, zu löschen.

Ein Datenübermittlungsprotokoll für den einzelnen Arbeitnehmer ist nicht
erforderlich.



Werden Daten nach der Übermittlung an die Zentrale Speicherstelle für
einen Abrechnungszeitraum geändert, ist die Meldung für diesen
Abrechnungszeitraum unverzüglich zu stornieren und eine neue Meldung
mit den geänderten Daten zu erstellen.

Eine Korrekturmeldung ist nicht zulässig.

Verstöße können als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.
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Verstöße können als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.



In der Entgeltbescheinigung (Abrechnung der Brutto/Netto-Bezüge) des
Arbeitnehmers muss auf die erfolgte Datenübermittlung an die Zentrale
Speicherstelle hingewiesen werden. 

13



14



1.4 Welche Stellen sind an dem neuen Verfahren bete iligt?

- Zentrale Speicherstelle

- Arbeitgeber

- Leistungsberechtigter (jeder Bürger)
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- Antragsstelle (derzeit: Bundesagentur und Behörde für Wohn- und
Elterngeld)

- Registratur Fachverfahren (Weitergabe der Daten des Leistungs-
berechtigten)

- Trustcenter (Signaturkarte wird dort beantragt und geprüft)

- Leistungsgewährende Stelle
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1.5 Auswirkungen auf die Lohnabrechnung

Ab Januar 2010 müssen aus systemgeprüften Programmen monatlich für
jeden Arbeitnehmer Entgeltdaten elektronisch an die Zentrale
Speicherstelle gemeldet werden.

Für die Umsetzung ist ein neues Datenübermittlungsverfahren erforderlich.
Die Details des geplanten multifunktionalen Verdienstdatensatzes werden
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Die Details des geplanten multifunktionalen Verdienstdatensatzes werden
in einer gesonderten (Entgeltdaten-) Verordnung festgelegt. Noch sind
nicht alle Verfahrens-Details offiziell bestätigt.



Wichtiger Hinweis: 

Das ELENA-Verfahrensgesetz wird die Arbeit in den Lohn- und
Personalbüros nachhaltig verändern.
Lohnsachbearbeiter benötigen künftig viel mehr Informationen als bisher.
In bestimmten Situationen können – unabhängig vom „normalen“ Termin
der Lohnabrechnung – Meldungen und damit auch Lohnabrechnungen
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der Lohnabrechnung – Meldungen und damit auch Lohnabrechnungen
erforderlich werden.

Die Abläufe in den Lohn- und Personalbüros müssen an die neuen
Anforderungen angepasst werden. Dies gilt sowohl für Kanzleien als auch
für Mandanten.



Beispiel 1:

Ab Januar ist die Eingabe der wöchentlichen, alternativ der monatlichen
Arbeitszeit auf Mandanten- und/oder Personalnummernebene für eine
fehlerfreie Datenübermittlung unbedingt notwendig.

Beispiel 2:

Ab Juli 2010 genügt es nicht mehr, bei der Kündigung eines Arbeitnehmers
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Ab Juli 2010 genügt es nicht mehr, bei der Kündigung eines Arbeitnehmers
dem Lohnsachbearbeiter nur das Austrittsdatum des Arbeitnehmers
mitzuteilen. Alle Fragen, die bisher nach dem Austritt eines Arbeitnehmers
in der Arbeitsbescheinigung beantwortet werden mussten, sollten ab
Januar 2010 direkt in die Lohnabrechnung einfließen.



Beispiel 3:

Grundsätzlich wird die monatliche Meldung im ELENA-Verfahren mit den
monatlichen Entgeltabrechnungsdurchlauf erzeugt. In besonderen Fällen
kann es jedoch notwendig sein, dass eine unverzügliche Meldung für einen
abgelaufenen Abrechnungszeitraum erstellt werden muss (z.B.: fristlose
Kündigung).

Die Angabe der erforderlichen Daten muss sich also nicht unbedingt am
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Die Angabe der erforderlichen Daten muss sich also nicht unbedingt am
üblichen Termin für die Lohnabrechnung orientieren, sondern kann
durchaus auch abweichend sein.



1.6

a) Person

21



22



23



24



b) Kündigung
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c) Änderung der 
Wochenarbeits-
zeit 

28



2. Bürgerentlastungsgesetz

Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass die Vorschriften zum
Umfang der steuerlichen Berücksichtigung von Beiträgen zu Kranken- und
Pflegeversicherungen mit dem Grundgesetz unvereinbar sind.

Ab 2010 werden daher Beiträge steuerlich stärker berücksichtigt.
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Folgende Beiträge werden berücksichtigt:

• Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung, gekürzt um einen
Beitragsanteil, der zur Finanzierung des Krankengeldes eingesetzt wird

• Beiträge zugunsten einer privaten Krankenversicherung, soweit diese
der Finanzierung eine Basisabsicherung dienen

• Beiträge zur privaten und gesetzlichen Pflegeversicherung



Steuerliche Berücksichtigung

Diese Beiträge können als Vorsorgeaufwendungen vom zu versteuernden
Einkommen abgezogen werden.

Damit erstattet das Finanzamt einen großen Teil der KV-Beiträge – in der
Spitze bis zu ca. 50%.

30

Spitze bis zu ca. 50%.

Von dieser Entscheidung profitieren sowohl gesetzlich Krankenversicherte
als auch privat Versicherte.

Insgesamt werden die Steuerzahler dadurch jährlich um rund 10 Mrd. Euro
dauerhaft entlastet.



3. Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale

Durch die Einführung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale
(„ElsterLohn II“) soll der mit der Ausstellung der Karton-Lohnsteuerkarte
verbundene Aufwand voraussichtlich ab 2011 vermieden werden. Im Kern
geht es darum, den Arbeitgeber die Lohnsteuerabzugsmerkmale für ihre
Arbeitnehmer maschinell verwertbar zur Verfügung zu stellen.
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Die mitgeteilten Lohnsteuerabzugsmerkmale bleiben für die Dauer des
Dienstverhältnisses anwendbar. Etwaige Änderungen werden den
Arbeitgebern gezielt elektronisch zum Abruf bereitgestellt. Mit dem
Jahressteuergesetz 2008 wurden die notwendigen rechtlichen Grundlagen
für die Verfahrensumstellung getroffen.

Die Lohnsteuerkarte soll für 2010 und 2011 gelten, falls der elektronische
Weg nicht funktioniert.
� Finanzamt = Ersatzbescheinigung
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ahlen - Berlin - Lippstadt - Warendorf


